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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2020/GIE/021
öffentlich
18.08.2020
Frau M. Zoschke
Frau M. Rißer

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Sachkonto 
2.1.1.01/0202.785710 - Grundschule -Ausstattung-

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 17.09.2020 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Die überplanmäßige Ausgabe im Sachkonto 2.1.1.01/0202.785710 „Auszahlungen für 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen und Tiere und geringwertige 
Vermögensgegenstände über 410 €“ in Höhe von 3.800 € wird genehmigt. Die Deckung 
erfolgt aus Mehreinzahlungen im Sachkonto 2.1.1.01/0202.681420 „Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land“ in gleicher Höhe.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV- Entscheidung der Gemeinde
§ 50 KV – Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 
Der Zuwendungsbescheid aus dem M-V Schutzsfonds und dem 
Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schule 2019-2024 für schulgebundene mobile 
Endgeräte liegt für die Anschaffung von Hardware in Höhe von 3.829,76 € vor. Diese 
Mehreinzahlungen stehen zur Deckung der Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde Gielow sind nicht erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
Sachkonto:    Betrag

       €
Erg.-HH Fin.-HH

(investiv)
einmalig Bemerkungen

      
Auszahlungen 3.800  X X 2.1.1.01/0202.785710 

Ausstattung

Einzahlungen
3.800  X X 2.1.1.01/0202.681420

Zuwendungen

Anlagen:
Bewilligungsbescheid
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2020/GIE/021 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

17.09.2020
V/GIE/070 Sitzung der Gemeindevertretung Gielow
Frau Sievert informiert, dass die iPad`s die Kinder erhalten sollen, die privat nicht über ein 
iPad oder Notbook verfügen.

Beschluss:
Die überplanmäßige Ausgabe im Sachkonto 2.1.1.01/0202.785710 „Auszahlungen für 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen und Tiere und geringwertige 
Vermögensgegenstände über 410 €“ in Höhe von 3.800 € wird genehmigt. Die Deckung 
erfolgt aus Mehreinzahlungen im Sachkonto 2.1.1.01/0202.681420 „Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land“ in gleicher Höhe.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

